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führer aber auch-mitunter bisher unbeachtet gebliebene Er
kenntnisse über die Bsweislagc und teilweise sogar neue Ein
sichten zu non aufzuklarenden Geschehen vermitteln« Das ist 
teilweise psychologisch bedingt: In Anbetracht des moist ge
gebenen zeitlichen Abstands von der Durchführunn der ioweiiioon«-J -’

Untersuchungshandlung, die für den Untersuchungsführer häufig 
mit positiven oder negativen Emotionen verbunden ist, ist 
seine Kritikfähigkeit in bezug auf die beweiserheblichen Einzel 
helfen jetzt stärker ausgeprägt, zumal er sich bei der Vorbe
reitung und Erarbeitung des Schlußheric-hts der dem gegenüber 
relativ erlebnioarmen Aufgabe der Zusammenfassung.der Fakten 
sowie ihrer sachlichen und korrekten Bewertung ausgesetzt 
weiß.
Beide Aspekte weisen nochmals auf die eingangs hervorgehohene 
Notwendigkeit der ständigen Poweiswürdioujjfeyjg'i-n, damit nicht 
erst beim Abschluß r’*'- r,...»-•!es E r m i t t l u n g s v o b i s h e r  unbeachtet
gebliebene Erfordernioso der Beweisführung hervortroten, die 
dann meist unter dem Zeitdruck^Öer ablaufenden Frist nschoe-
hol

iS.-
t werden müssen. % X<r

XDie abschließende Deweisv;n..jmdinung_ ist_in_ihrem Schwerpunkt da--------------------------------------------------------------------- ----

rauf perichtot , fes^zustplli.cn und dokumentarisch zu bogrunden, 
daß der '-Vahrheittn*%N?s..der Untorsuchunnseroobnisse über dns. Vor- 
liegen der vom Tatbestand bezeichneton Straftat, die Identität 
dos BenchulrMnton mit dem Täter, die Erfüllunn der objektiven_ ~_t. .. . n - - • L    ' -   -   - «-     | , I - l’~
und subgekt ivon Tat best nndsnerknale sovvio t"; be r die E;c 1 ctonz 
c'cr st ro f verschärf onr* oder strafmildernd wirkenden Umstände
mit GcwiP-hoit bestimmt ist. Dos erfordert eine nochmalige 
Prüfung der Beweisgründe, der objektiv bestehenden Beziehungen 
zwischen ihnen sowie zu den jeweils zu beweisenden Teiler
gebnissen sowie insbesondere die Auseinandersetzung mit mög
lichen Gegengründen. Mur wenn in der abschließenden Bewoio- 
v/ürdigung jegliche real existierenden Gcgennrunde ausgeräumt 
sind, ist der Beweis des Wahrheitswertes des jeweiligen Untcr- 
suchunpsernebnisses erbracht.
Von besonderer Bedeutung für das Erkennen möglicher Gegengründe 
ist die umfassende Gewährleistung des Rechts des Beschuldigten 
auf Verteidicuna während des nesamten Verlaufs des Ermittlunqs-


